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LEGENDE

23 Bestehendes Wohngebäude im Grünland

Übersichtsplan Gemeindegebiet 

VERKEHRSKONZEPT

GRÜNLANDKONZEPT

BAULANDKONZEPT

Gewässer
Festgelegte Widmung: Für die Land und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland

WohnfunktionWF

Geplante Gemeindestraße von besonderer Verkehrsbedeutung

Landwirtschaftl. Funktion

Änderungsgebiet aktuell

Wald entsprechend der forstrechtlichen Planung

Dörfliche SiedlungsfunktionDF

Gemeindegrenze

DARSTELLUNG DES GRENZVERLAUFS

Sonderfunktion
Gz   = Grünzug

Mischfunktion
(umfasst Widmung M und untergeordnet MB)

MF

Änderungsgebiet nicht aktuell

Erholungsfunktion

AE 10

Seelsorgeneinrichtung

ENTWICKLUNGSZIELE BAULANDKONZEPT

Entwicklungsziel Wohnfunktion

ERSICHTLICHMACHUNGEN VON PLANUNGEN DES BUNDES UND DES LANDES

Hochspannungsfreileitung oder
Bahnstromleitung mit Schutzbereich

WF

A Signatur für räumlich konkret zugeordnete Abrundung

EAG 30kV

Hochwasserabflussgebiet mit
Hochwasserlinien HW 30

Hochwasserabflussgebiet mit
Hochwasserlinien HW 100

HA
HW 100

HA
HW 30

Landesstraßen B 
Festgelegte Widmung: Für die Land und 
Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland

B147

Schaltstationf


